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In der neuen Ausgabe der Wettspielordnung (WO), welche wahrscheinlich noch vor den
Sommerferien bereitgestellt wird. sind natiirlich auch alle weiteren Anderungen durch die
Beiratsbeschlisse zu finden.

Mit Beschluss vom 19.6.2010 hat der Beirat des WTTV den Antragen zur sog. doppelten
Spielberechtigung fur Jugendliche/Schiler zugestimmt. Die nachfolgenden Informationen
geben grundlegende Hinweise zur Handhabung auf Vereinsseite. Es wird allerdings drin-
gend empfohlen, sich zusétzlich mit dem Text der Anderungen in der Wettspielordnung
(WO) vertraut zu machen. Die neue Ausgabe der WO soll noch vor den Sommerferien
2010 veroffentlicht werden.

Hier nun die ersten verbindlichen Informationen nach der Beschlussfassung:

« Jugendliche/Schiler kdnnen in zwei Mannschaften (eine Mannschaft der Erwachsenen
und eine Nachwuchsmannschaft) gleichzeitig gemeldet werden und auch dort beliebig oft
mitwirken, zuzuglich weiterer Einsédtze im Rahmen von Ersatzgestellungen.

« Die Spielberechtigung fur den Erwachsenenspielbetrieb (SpBerE) wird dokumentiert
durch die vom Verein aufzubewahrende Einverstandniserklarung der Erziehungsberech-
tigten und die Einstufung als Stammespieler an beliebiger Position in einer Mannschaft der
Erwachsenen nach MaRRgabe der Spielstarke und nach Genehmigung durch den Staffel-
leiter.

< Jugendliche/Schiler kdnnen auch ohne vorherige Einstufung als Stammspieler in der
untersten Mannschaft der Erwachsenen des Vereins (in der Rangfolge hinter den bishe-
rigen Stammespielern) mitwirken, wenn sie auf Grund ihrer Spielstarke eindeutig dorthin
gehdren. Sie gelten in der Folge als nachgemeldete Stammspieler. Auch hierfur ist die
Einverstandniserkldrung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

= Die Reihenfolge von Jugendlichen/Schilern in Nachwuchsmannschaften auf der einen
und Erwachsenenmannschaften auf der anderen Seite muss nicht Ubereinstimmen, was
durch unterschiedlich erfolgreiches Abschneiden in den beiden Mannschaften erklarbar
ist. Die Entscheidung hiertber treffen jeweils alleinverantwortlich die zustandigen
Staffelleiter.

= Jugendliche/Schiler ohne SpBerE durfen auch weiterhin an Einzelturnieren der
Erwachsenen teilnehmen. Hier gilt aber (wie bisher), dass Spieler der Jungen- und
Madchen-Verbandsliga erst in Leistungsklassen ab Bezirksklasse, Spieler der Jungen- und
Madchen-Bezirksliga (und -klasse) erst in Leistungsklassen ab der 1. Kreisklasse
startberechtigt sind.

» Gleichzeitig stattfindende oder sich zeitlich GUberschneidende Meisterschaftsspiele von
Erwachsenen- und Nachwuchsmannschaften stellen keinen Absetzungsgrund dar. Es
handelt sich um ein ,Personalproblem® im Sinne der WO. Die Ldsung hierfur ist
vereinsseitig zu finden.

= Wenn ein Absetzungsgrund vorliegt und zwei Spiele (Erwachsene und Nachwuchs)
stattfinden, kann genau eines dieser Spiele auf Wunsch des Vereins abgesetzt werden.

= Mit der Aufstellung als Spieler in einer Erwachsenenmannschaft unterliegt der
Jugendliche/Schiuler allen einschlagigen Bestimmungen wie z. B. funfmaliges Fehlen,
vierte Ersatzgestellung, Sperrvermerke usw. Die Folgen hiervon betreffen dann auch nur
den Erwachsenenbereich.

= Jugendliche/Schiler mit SpBerE durfen nach Mal3gabe der Bestimmungen des
Abschnitts H der WO auch am Pokalwettbewerb der Erwachsenen teilnehmen.
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In der neuen Ausgabe der Wettspielordnung (WO), welche wahrscheinlich noch vor den Sommerferien bereitgestellt wird. sind natürlich auch alle weiteren Änderungen durch die Beiratsbeschlüsse zu finden.





Mit Beschluss vom 19.6.2010 hat der Beirat des WTTV den Anträgen zur sog. doppelten Spielberechtigung für Jugendliche/Schüler zugestimmt. Die nachfolgenden Informationen geben grundlegende Hinweise zur Handhabung auf Vereinsseite. Es wird allerdings drin-gend empfohlen, sich zusätzlich mit dem Text der Änderungen in der Wettspielordnung (WO) vertraut zu machen. Die neue Ausgabe der WO soll noch vor den Sommerferien 2010 veröffentlicht werden.





Hier nun die ersten verbindlichen Informationen nach der Beschlussfassung:





• Jugendliche/Schüler können in zwei Mannschaften (eine Mannschaft der Erwachsenen und eine Nachwuchsmannschaft) gleichzeitig gemeldet werden und auch dort beliebig oft mitwirken, zuzüglich weiterer Einsätze im Rahmen von Ersatzgestellungen.


• Die Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SpBerE) wird dokumentiert durch die vom Verein aufzubewahrende Einverständniserklärung der Erziehungsberech-tigten und die Einstufung als Stammspieler an beliebiger Position in einer Mannschaft der Erwachsenen nach Maßgabe der Spielstärke und nach Genehmigung durch den Staffel-leiter.


• Jugendliche/Schüler können auch ohne vorherige Einstufung als Stammspieler in der untersten Mannschaft der Erwachsenen des Vereins (in der Rangfolge hinter den bishe-rigen Stammspielern) mitwirken, wenn sie auf Grund ihrer Spielstärke eindeutig dorthin gehören. Sie gelten in der Folge als nachgemeldete Stammspieler. Auch hierfür ist die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich.


• Die Reihenfolge von Jugendlichen/Schülern in Nachwuchsmannschaften auf der einen und Erwachsenenmannschaften auf der anderen Seite muss nicht übereinstimmen, was durch unterschiedlich erfolgreiches Abschneiden in den beiden Mannschaften erklärbar ist. Die Entscheidung hierüber treffen jeweils alleinverantwortlich die zuständigen Staffelleiter.


• Jugendliche/Schüler ohne SpBerE dürfen auch weiterhin an Einzelturnieren der Erwachsenen teilnehmen. Hier gilt aber (wie bisher), dass Spieler der Jungen- und Mädchen-Verbandsliga erst in Leistungsklassen ab Bezirksklasse, Spieler der Jungen- und Mädchen-Bezirksliga (und -klasse) erst in Leistungsklassen ab der 1. Kreisklasse startberechtigt sind.


• Gleichzeitig stattfindende oder sich zeitlich überschneidende Meisterschaftsspiele von Erwachsenen- und Nachwuchsmannschaften stellen keinen Absetzungsgrund dar. Es handelt sich um ein „Personalproblem“ im Sinne der WO. Die Lösung hierfür ist vereinsseitig zu finden.


• Wenn ein Absetzungsgrund vorliegt und zwei Spiele (Erwachsene und Nachwuchs) stattfinden, kann genau eines dieser Spiele auf Wunsch des Vereins abgesetzt werden.


• Mit der Aufstellung als Spieler in einer Erwachsenenmannschaft unterliegt der Jugendliche/Schüler allen einschlägigen Bestimmungen wie z. B. fünfmaliges Fehlen, vierte Ersatzgestellung, Sperrvermerke usw. Die Folgen hiervon betreffen dann auch nur den Erwachsenenbereich.


• Jugendliche/Schüler mit SpBerE dürfen nach Maßgabe der Bestimmungen des Abschnitts H der WO auch am Pokalwettbewerb der Erwachsenen teilnehmen.





2010_Beiratsbeschluessevom20062010_DoppelteSpielberechtigungvonJugendlichenundSchuelern.rtf





 
	 
	
	 
		 100
		 100
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 100
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 
		 0
		 
		 14
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 
		 0
		  
		 0
		 
		 0
		 259
		 0
		 2
		 4
		 
		 0
		 
		 C:\Download\~E2010_Beiratsbeschluessevom20062010_DoppelteSpielberechtigungvonJugendlichenundSchuelern.pdf
		 _e
		 0
		 0
		 iexplore.exe
		 %s
		 0
		 0
		 1
		 
		 1
		 0
		 100
		 0
		 0
		 
		 ~E16.tmp
		 0
		 0
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 1
		 1
		 0
		 0
		 15
		 0
		 -16777216
		 1
		 12632256
		 1
		 0
		 1
		 12632256
		 0
		 -16777216
		 1
		 12632256
		 20
		 Donald Duck
		 
		 
		 32
		 1
		 -32597
		 19519
		 -5006
		 19065
		 2465
		 6082
		 2871
		 -12776
		 0
		 0
		 0
		 {STYLE:normal;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:heading 1;1;{FONT:Arial;16;Bold;0.0.0}};{STYLE:heading 2;2;{FONT:Arial;14;Bold;Italic;0.0.0}};{STYLE:heading 3;3;{FONT:Arial;13;Bold;0.0.0}};{STYLE:heading 4;4;{FONT:Times New Roman;14;Bold;0.0.0}};{STYLE:heading 5;5;{FONT:Times New Roman;13;Bold;Italic;0.0.0}};{STYLE:heading 6;6;{FONT:Times New Roman;11;Bold;0.0.0}};{STYLE:heading 7;7;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:heading 8;8;{FONT:Times New Roman;12;Italic;0.0.0}};{STYLE:heading 9;9;{FONT:Arial;11;0.0.0}};{STYLE:index 1;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 6;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 7;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 8;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 9;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 1;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 6;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 7;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 8;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 9;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Normal Indent;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:footnote text;1;{FONT:Times New Roman;10;0.0.0}};{STYLE:comment text;1;{FONT:Times New Roman;10;0.0.0}};{STYLE:header;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:footer;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index heading;1;{FONT:Arial;12;Bold;0.0.0}};{STYLE:caption;1;{FONT:Times New Roman;10;Bold;0.0.0}};{STYLE:table of figures;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:envelope address;1;{FONT:Arial;12;0.0.0}};{STYLE:envelope return;1;{FONT:Arial;10;0.0.0}};{STYLE:endnote text;1;{FONT:Times New Roman;10;0.0.0}};{STYLE:table of authorities;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:macro;1;{FONT:Courier New;10;0.0.0}};{STYLE:toa heading;1;{FONT:Arial;12;Bold;0.0.0}};{STYLE:List;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Title;1;{FONT:Arial;16;Bold;0.0.0}};{STYLE:Closing;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Signature;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text Indent;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Message Header;1;{FONT:Arial;12;0.0.0}};{STYLE:Subtitle;1;{FONT:Arial;12;0.0.0}};{STYLE:Salutation;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Date;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text First Indent;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text First Indent 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Note Heading;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text 3;1;{FONT:Times New Roman;8;0.0.0}};{STYLE:Body Text Indent 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text Indent 3;1;{FONT:Times New Roman;8;0.0.0}};{STYLE:Block Text;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Document Map;1;{FONT:Tahoma;10;0.0.0}};{STYLE:Plain Text;1;{FONT:Courier New;10;0.0.0}};{STYLE:E-Mail-Signatur;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:z-Formularbeginn;1;{FONT:Arial;8;0.0.0}};{STYLE:z-Formularende;1;{FONT:Arial;8;0.0.0}};{STYLE:HTML Normal;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:HTML Address;1;{FONT:Times New Roman;12;Italic;0.0.0}};{STYLE:HTML Preformatted;1;{FONT:Courier New;10;0.0.0}};{STYLE:text;1;{FONT:Verdana;10;0.0.0}};
		 {}
	



2010_Beiratsbeschluessevom20062010_DoppelteSpielberechtigungvonJugendlichenundSchuelern.xml





Diese Datei wurde mit 'Microsoft® Word 2003(11.0.5604.0) - CIB pdf brewer 2.5.29' erzeugt.



Verwenden Sie zum Öffnen bitte die aktuelle Version von CIB pdf brewer,

die Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen können: www.cib.de


Readme.txt





